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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die Hochschule Neubrandenburg unterhält vier Fachbereiche mit insgesamt ca. 2.200 Studieren-

den. Leitideen der Hochschule sind sowohl die anwendungsbezogene Verknüpfung von Lehre 

und Forschung als auch die Multidisziplinarität. Der zur Reakkreditierung beantragte berufsbe-

gleitende Bachelor-Fernstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ ist am Fachbereich 

„Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften“ angesiedelt. 

Die Hochschule verfolgt das Ziel, Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung an der Hoch-

schule zu bündeln, wissenschaftlich koordiniert auszubauen, damit ihr Profil zu schärfen und die 

Attraktivität der Hochschule Neubrandenburg als Standort für Weiterbildungs- und Professionali-

sierungsangebote zu erhöhen.  

Die Hochschule Neubrandenburg bekennt sich zu der Region. Sie möchte offen sein für die be-

sonderen regionalen Themen und Problemstellungen und als akademisches Zentrum sowie Im-

pulsgeberin in Lehre, Forschung und Weiterbildung wirken. 

Das berufsbegleitende Bachelor-Fernstudium ist auf eine Dauer von acht Semestern (bei 180 

ECTS-Leistungspunkten) angelegt und schließt mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ ab. Der 

Studiengang ist gebührenfinanziert.  

Die ersten sechs Semester stellen das Grund- bzw. Fachstudium dar. Im siebten Semester wäh-

len die Studierenden einen der beiden Studienschwerpunkte „Personal und Organisationsent-

wicklung“ sowie „Controlling, Finanz- und Rechnungswesen“.  

Im Studiengang sind darüber hinaus zwei größere Praxisprojekte zu realisieren. In den Praxispro-

jekten sind die Studierenden aufgefordert, vor dem Hintergrund wissenschaftlich fundierter The-

orien und Modelle reale Problemstellungen und Fallbeispiele aus der eigenen beruflichen Praxis 

zu bearbeiten und diese in Form einer wissenschaftlichen Arbeit darzulegen. Die beruflichen Er-

fahrungen und Hintergründe der Studierenden sind somit in den Studienablauf eingebunden. Auf 

diese Weise sollen unmittelbare Synergien zwischen Studium und beruflicher Tätigkeit entstehen.  

Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ richtet sich 

an Beschäftigte in der Region, die parallel zum Beruf sowie aufbauend auf den Erfahrungen in 

der Berufspraxis einen staatlich anerkannten ersten akademischen Abschluss in der Fachrich-

tung Betriebswirtschaftslehre anstreben und sich somit für Fach- und Führungspositionen quali-

fizieren möchten. Die Immatrikulation erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.  

 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Die Gutachtergruppe begrüßt den Bachelorstudiengang Angewandte Betriebswirtschaftslehre als 

einen soliden und zielführenden Fernstudiengang mit ausgeprägten unterstützenden Präsenz-

phasen, der es berufstätigen Studierenden durch seine besondere Studienorganisation ermög-

licht, ein akademisches Studium zu absolvieren. Hier sind insbesondere die unterstützenden Ser-

viceleistungen der Studiengangskoordination zu loben.  

Nur an wenigen Stellen sieht die Gutachtergruppe Verbesserungsmöglichkeiten. So sollten u.a. 

die Modulbeschreibungen auf ein einheitlich hohes Niveau gebracht und die Qualitätssicherung 

der Studienhefte systematisiert werden. 
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 1 

 

1.1 Studienstruktur und Studiendauer  (§ 3 MRVO)  

Sachstand/Bewertung  

Der Bachelorstudiengang ist als erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss konzipiert, der 

zu einem Bachelor-Grad führt.2 Die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Fachgebiet wird so-

mit ermöglicht. Die Regelstudiendauer des Bachelorstudienganges beträgt acht Semester und 

umfasst 180 Leistungspunkte (LP).3 Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang ist damit in sei-

ner Struktur und Dauer regelkonform gestaltet. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

1.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Studiengang sieht regelkonform eine Abschlussarbeit vor.4  

Unter § 24 (1) der Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hoch-

schule Neubrandenburg heißt es zudem: „Die Abschlussarbeit (…) soll zeigen, dass die Kandi-

datin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem 

Fachgebiet des entsprechenden Studiengangs selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden 

zu bearbeiten.“  

Die Absätze 1 und 2 des Kriteriums sind nicht einschlägig. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

1.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Nicht einschlägig 

 

                                                

1 Rechtsgrundlage ist neben dem Akkreditierungsstaatsvertrag die Landesverordnung zur Regelung der Studienakkre-
ditierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Studienakkreditierungslandesverordnung – StudakkLVO M-V) vom 
10.03.2020 (siehe auch 3.2). Das vom Akkreditierungsrat vorgegebene Berichtsraster verweist der Einfachheit halber 
auf die Musterrechtsverordnung. Den Text der entsprechenden Landesverordnung finden Sie hier: https://akkreditie-
rungsrat.de/de/akkreditierungssystem-rechtliche-grundlagen/gesetze-und-verordnungen/gesetze-und-verordnungen 
2 Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule Neubrandenburg - University of 
Applied Sciences - vom 16. August 2017, §§ 1 und 2. Diese Ordnung ist beschlossen und veröffentlicht. 
Fachprüfungsordnung für den berufsbegleitenden Bachelor-Fernstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ 
der Hochschule Neubrandenburg vom 27. Mai 2016, § 1. Diese Ordnung ist beschlossen und veröffentlicht. 
3 Fachstudienordnung für den berufsbegleitenden Bachelor-Fernstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ 
der Hochschule Neubrandenburg vom 27. Mai 2016; § 3 (1) und § 5 (2). Diese Ordnung ist beschlossen und veröffent-
licht. 
4 Fachprüfungsordnung, § 7 

https://akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem-rechtliche-grundlagen/gesetze-und-verordnungen/gesetze-und-verordnungen
https://akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem-rechtliche-grundlagen/gesetze-und-verordnungen/gesetze-und-verordnungen
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1.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Bachelorstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ führt zum Abschluss „Bachelor 

of Arts“.5 Diese Abschlussbezeichnung ist für die Fächergruppe, der der Studiengang angehört, 

möglich. Es wird nur ein Grad vergeben. 

Den Antragsunterlagen wurde ein Muster-Diploma Supplement in englischer Sprache beigelegt. 

Das Diploma Supplement verwendet die zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrekto-

renkonferenz abgestimmte aktuelle Fassung.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

1.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Studiengang ist modularisiert.6 Alle Module sind in einem Semester zu absolvieren. Nur die 

beiden Module „Praxisprojekt I+II“ erstrecken sich jeweils über zwei Semester. 

Die Modulbeschreibungen enthalten Angaben zu Inhalten und Qualifikationszielen der Module, 

Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Verwendbarkeit des Moduls, Voraus-

setzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, Häufigkeit des Angebots der Module, Arbeits-

aufwand und Dauer der Module.  

Die Rahmenprüfungsordnung sieht unter § 30 (5 und 6) die Vergabe von relativen Noten vor 

(„ECTS-Einstufungstabelle“). Es wird darauf hingewiesen, dass die MRVO die Verwendung der 

jeweils gültigen Fassung des ECTS Users‘ Guide empfiehlt, d.h., es sollten nach Möglichkeit die 

Grading Tables aus dem ECTS Users‘ Guide von 2015 verwendet werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

1.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  

Jedem Modul sind Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) 

zugeordnet. Anlage 1 der Fachprüfungsordnung listet die zum Absolvieren der Module zu erbrin-

genden Leistungen auf. ECTS-Leistungspunkte werden vergeben, sobald die in der Prüfungsord-

nung vorgesehenen Leistungen erbracht werden.7 

                                                

5 Fachprüfungsordnung, § 1 (2) 
6 Anlage 1 zur Zweiten Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Fachprüfungsordnung für den berufsbegleitenden 
Bachelor-Fernstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ – Studien- und Prüfungsplan (Regelprüfungster-
mine)  
7 Rahmenprüfungsordnung, § 17 (2) 
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Die Arbeitsbelastung der Studierenden wird mit 30 Stunden pro LP berechnet.8 Da es sich um 

einen berufsbegleitenden Studiengang handelt, sollen in jedem Semester nur 20 bzw. 25 LP er-

worben werden.  

Für den Bachelorabschluss sind 180 LP nachzuweisen. Der Bearbeitungsumfang für die  

Bachelorarbeit beträgt zwölf LP.9 Die Abschlussarbeit ist damit regelkonform ausgestaltet. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

1.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung  

Die Rahmenprüfungsordnung regelt unter § 10 die wechselseitige Anerkennung von extern er-

brachten Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention.  

Obwohl es sich bei den Punkten „Anerkennung und Anrechnung“ um ein formales Kriterium han-

delt, wurden die beiden Sachverhalte intensiv von der Gutachtergruppe diskutiert, da die Ordnun-

gen recht missverständlich formuliert sind. Im § 10 der Rahmenprüfungsordnung („Anerkennung 

von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen“) gehen die Begriffe „Anerkennung“ und „An-

rechnung“ durcheinander, so dass nicht immer klar ist, von welchem Sachverhalt die Rede ist. 

Auch in der Fachprüfungsordnung unter § 4 („Anrechnungen“) gehen die Begriffe durcheinander. 

So heißt es unter § 4 (2): „Leistungen, deren Erbringung zehn Jahre oder mehr zurückliegt, wer-

den auf die in diesem Studiengang zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen nicht aner-

kannt.“ Die Hochschule erläutert, dass sich dieser Paragraph nur auf die Anrechnung von außer-

halb der Hochschule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten bezieht, nicht auf die Anerken-

nung gemäß Lissabon-Konvention.10 

Die Fachstudienordnung regelt unter § 3 (2) die Anrechnung von außerhalb der Hochschule er-

worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten. Hier fehlt allerdings der Hinweis, dass bis zu 50 % des 

Studiums durch Anrechnung ersetzt werden können. Demgegenüber beinhaltet die Einstufungs-

prüfungsordnung11 detaillierte Regelungen zur Anrechnung. § 1 (3) definiert korrekt, dass bis zu 

50 % des Hochschulstudiums ersetzt werden können. Hier kritisiert die Gutachtergruppe aller-

dings, dass die Einstufungsordnung ein Eindruck erweckt, als könnten nur vollständige Semester 

angerechnet werden, nicht jedoch einzelne Module.  

Im Gespräch mit den verschiedenen Statusgruppen der Hochschule, insbesondere im Gespräch 

mit den Studierenden, konnte geklärt werden, dass beide Regelungen – die Anerkennung von an 

anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß Lissabon-Konvention sowie die Anrech-

nung von außerhalb der Hochschule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten – vorgabenkon-

form und korrekt angewendet werden. Daher sieht die Gutachtergruppe in der Uneindeutigkeit 

der Ordnungen keinen Mangel. Sie empfiehlt jedoch dringend, die Rahmenprüfungsordnung, die 

                                                

8 Rahmenprüfungsordnung, § 17 (4), Fachstudienordnung, § 5 (1) 
9 Fachprüfungsordnung, § 7 (6) 
10 Vgl. zur Kenntnisnahme: In seinem Rundschreiben vom 6.10.2016 teilt der Akkreditierungsrat mit, dass die Lissabon-
Konvention keine Einschränkung der Anerkennung von Prüfungsleistungen jenseits des wesentlichen Unterschieds 
vorsieht.  
http://archiv.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Lissabon_Konvention.pdf 
11 Diese Ordnung ist beschlossen und veröffentlicht. 
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Fachprüfungsordnung und die Einstufungsprüfungsordnung zu korrigieren. Irreführende Begriff-

lichkeiten und Beschreibungen sollten überprüft und angepasst werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Nach eingehender Beratung mit der Hochschule schlagen die Agentur sowie das Gutachtergre-

mium folgende Empfehlung12 vor:  

• Die Formulierungen der Rahmenprüfungsordnung, der Fachprüfungsordnung und der 

Einstufungsprüfungsordnung sollten auf irreführende Begrifflichkeiten und Beschreibun-

gen hin überprüft und korrigiert werden. 

 

1.8 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 

MRVO)  

Nicht einschlägig 

 

1.9 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 MRVO)  

Nicht einschlägig 

 

  

                                                

12 Mit Schreiben vom 15.11.2021 teilt die Hochschule Neubrandenburg mit, dass der Empfehlung gefolgt wird. Die 
Umsetzung befindet sich in Bearbeitung. Dies wird von der Gutachtergruppe begrüßt. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Besondere Themen der Gespräche waren die digitale Unterstützung für die Studierenden, die 

Studienhefte und die Einbindung der Unternehmen. Diskutiert wurden zudem die studentische 

Arbeitsbelastung sowie das Prüfungssystem.  

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a und §§ 11 bis 16; §§ 19-21 und § 24 Abs. 4 MRVO) 

2.2.1 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Sachstand  

Der Selbstbericht sowie die Studiengangs-Website13 definieren die Qualifikationsziele wie folgt:  

„Auf betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen aufbauend wird im Studienverlauf durch die Wahl 

eines Studienschwerpunktes eine maßvolle Spezialisierung ermöglicht, ohne dass die Studieren-

den einseitig auf bestimmte Tätigkeitsfelder festgelegt sind. Die Studierenden sind damit nach 

Studienabschluss in der Lage, anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben in allen kaufmänni-

schen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung zu übernehmen, unternehmerisch oder freibe-

ruflich tätig zu werden und wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis nutzbringend anzuwen-

den. Der Bachelor-Abschluss führt zur Berufsbefähigung als Betriebswirtin bzw. Betriebswirt und 

qualifiziert ferner für weitergehende Masterstudiengänge. 

Als Absolventinnen/Absolventen des Bachelor-Studiums sind diese in der Lage:  

• anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben in allen kaufmännischen Bereichen der 

Wirtschaft und Verwaltung zu übernehmen, 

• unternehmerisch oder freiberuflich tätig zu werden, 

• im Masterstudium weiter wissenschaftlich zu arbeiten 

Die beruflichen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten sind durch eine hohe branchen- und 

funktionsmäßige Vielfalt gekennzeichnet. Tätigkeitsfelder finden sich demnach in Branchen der 

Industrie, im Handel, in der Verwaltung und im Dienstleistungsbereich. Die betrieblichen Einsatz-

bereiche erstrecken sich auf die Generalistenfunktionen ebenso wie auf Einzelbereiche, insbe-

sondere in administrativen und wirtschaftlichen Funktionsbereichen wie: 

• Finanz- und Rechnungswesen/Controlling 

• Personalwesen/Organisation 

• Marketing/Vertrieb 

• Einkauf/Logistik/Materialwirtschaft. 

Das Qualifikationsziel des Studiengangs ABWL ist es, Studierende zu befähigen, Vorgänge und 

Probleme der Wirtschaftspraxis selbstständig zu lösen. Dem Studium mit Abschluss Bachelor of 

Arts liegen wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zugrunde. Die angestrebte Befähigung 

zur langfristig orientierten Problemlösungsfähigkeit wird durch eine breite, wissenschaftlich 

                                                

13 https://www.hs-nb.de/studiengaenge/bachelor/angewandte-betriebswirtschaftslehre-ba/profil-und-einblicke/qualifi-
kationsziele/ 

https://www.hs-nb.de/studiengaenge/bachelor/angewandte-betriebswirtschaftslehre-ba/profil-und-einblicke/qualifikationsziele/
https://www.hs-nb.de/studiengaenge/bachelor/angewandte-betriebswirtschaftslehre-ba/profil-und-einblicke/qualifikationsziele/
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fundierte Grundausbildung erreicht, die durch fachbegleitende Kenntnisse und Kompetenzen 

etwa in den Bereichen Recht und VWL ergänzt wird. Zusätzlich werden Schlüsselqualifikationen, 

wie z.B. Auffassungsgabe, Belastbarkeit, Eigeninitiative, Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität, 

Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Lernbereitschaft, Problemlösefähigkeit, selbstständiges Ar-

beiten, Sorgfalt, Teamfähigkeit und Verhandlungsfähigkeit, die zur Persönlichkeitsbildung und 

Führungsfähigkeit beitragen, thematisiert und auch vermittelt.  

Module wie Personal und Organisation sowie die Vertiefung Personal I (Führung, Verhandlung, 

Beratung) und Personal II, Projektmanagement, außerdem Strategische Unternehmensführung, 

Unternehmensgründung, -nachfolge und -bewertung und Kommunikations- und Management-

kompetenzen sind thematisch und in den dabei zur Anwendung kommenden Methoden beson-

ders geeignet, die Persönlichkeitsbildung und Führungsfähigkeit zu fördern. 

(…) 

Die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement ist ein übergeordnetes Ziel, das während 

des gesamten Studiums verfolgt wird. Die ökonomisch, politisch und gesellschaftlich ausgerich-

teten Inhalte des Studienganges ABWL bedingen die Beschäftigung mit gesellschaftlich relevan-

ten Themen. Gruppendynamische Prozesse während der Präsenzveranstaltungen oder auch in 

den Lerngruppen befördern die Einsicht in notwendiges gesellschaftliches Engagement. Durch 

kritische Reflexion der Berufserfahrungen der Studierenden in den Lehrveranstaltungen wird das 

gesellschaftliche Engagement weiter angeregt und gefördert. Zudem sind die Lehrenden aufge-

fordert, Handlungsfelder, Möglichkeiten und die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Engagements 

im Rahmen des Curriculums anzuregen. So werden die Studierenden u.a. motiviert, den Einsatz 

ihrer im Studium erlangten professionellen Handlungs- und Urteilsfähigkeit nicht nur auf den be-

ruflichen Tätigkeitsbereich zu begrenzen, sondern auch zivilgesellschaftlich einzusetzen und in 

einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Das Wirken der Dozierenden in Wirtschaft 

und Gesellschaft trägt ebenfalls zur Interdisziplinarität bei.  

(…)“ 

Die Fachstudienordnung führt zudem unter § 2 eine zusammengefasste Version der Qualifikati-

onsziele des Studiengangs an.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die Gesamtqualifikationsziele und angestrebten Lernergeb-

nisse des Bachelorstudienganges klar und angemessen formuliert sind.  

Wie in den oben zitierten Ausführungen ersichtlich, tragen die Qualifikationsziele den Bereichen 

der wissenschaftlichen Befähigung, der Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzuneh-

men, sowie der Persönlichkeitsentwicklung inklusive der künftigen zivilgesellschaftlichen, politi-

schen und kulturellen Rolle der Absolvent/innen sehr gut Rechnung. Die Gutachtergruppe be-

grüßt die detaillierte Definition der Ziele sowie deren Veröffentlichung auf der Website. 

Das Ziel, zur Übernahme von anspruchsvollen Fach- und Führungsaufgaben in „allen“ kaufmän-

nischen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung zu befähigen, erscheint der Gutachtergruppe 

in einem Bachelorstudiengang mit eingeschränkten Wahlmöglichkeiten etwas hoch gegriffen. Ins-

gesamt kann diese Formulierung jedoch akzeptiert werden.  

Die fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen des Studienganges umfassen aus Sicht 

der Gutachtergruppe die Aspekte Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissens-
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vertiefung und Wissensverständnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen (Nutzung 

und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissen-

schaftliches Selbstverständnis/Professionalität. Sie sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte 

Abschlussniveau. Anhand der stichprobenartigen Einsichtnahme in Abschlussarbeiten des zu 

reakkreditierenden Studienganges kann die Gutachtergruppe ein angemessenes wissenschaftli-

ches Niveau der Absolvent/innen bestätigen. 

Der Bachelorstudiengang dient der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkom-

petenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellt aus Sicht der Gutachtergruppe eine 

breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.2 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

2.2.2.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Sachstand  

Neben der Hochschulzugangsberechtigung setzt der berufsbegleitende Bachelor-Fernstudien-

gang während der Bearbeitung der Praxisprojekte eine Berufstätigkeit bzw. ein Praktikum von 

mindestens 15 Stunden/Woche14 voraus. 

Die ersten sechs Semester des Bachelorstudiengangs bilden das Grund- bzw. Fachstudium. Ne-

ben 24 Basismodulen (à 5 LP) sind zudem zwei Praxisprojekte (à 10 LP) zu absolvieren. 

Im siebten Semester wählen die Studierenden einen der beiden Studienschwerpunkte „Personal 

und Organisationsentwicklung“ oder „Controlling, Finanz- und Rechnungswesen“ (je 4x5 LP). Die 

Bachelorarbeit (12 LP) bildet im achten Semester den Abschluss des Studiums. Die Arbeit wird 

flankiert vom Modul „Bachelor-Seminar“ (3 LP). Zudem ist in diesem Semester ein Fachmodul zu 

absolvieren. 

Innerhalb der Basismodule sollen laut Selbstbericht grundlegende fachwissenschaftliche Kennt-

nisse und Kompetenzen vermittelt werden. Diese sollen auf die Berufspraxis der Studierenden 

bezogen werden. Im Rahmen der vorangegangenen Akkreditierung wurde angeregt, die mathe-

matischen und statistischen Lehrinhalte des Studiengangs auszubauen. Um die studentische Ar-

beitsbelastung nicht durch ein zusätzliches Modul zu erhöhen, wurde das bisherige Modul „Wirt-

schaftsenglisch“ laut Selbstbericht durch das Modul AWB.18.038 „Empirische Wirtschafts- und 

Sozialforschung“ mit Themenschwerpunkten wie Forschungsmethodik, Stichproben, Experi-

mente, Fragebogenerstellung, Messgüte, Qualitative Methoden (z.B. Interviewauswertung) und 

erste Analyseverfahren wie Hypothesentests, Delphimethode, Clusteranalyse ersetzt.  

 

                                                

14 Fachstudienordnung, § 6 (1) 
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Die Schwerpunktmodule des siebten Semesters sollen den Studierenden die Möglichkeit einer 

fachlichen Vertiefung bzw. Spezialisierung bieten. Aus jedem Schwerpunkt sind alle vier Module 

zu belegen. Die Wahlpflichtmodule sind laut Selbstbericht so angelegt, dass Sie einen berufsthe-

oretischen und berufspraktischen Bezug herstellen. 

Die beiden Praxisprojekte sollen die Verknüpfung des im Studium erworbenen Wissens mit der 

Praxis fördern. Sie richten sich laut Selbstbericht auf die Bearbeitung realer Problemstellungen 

und Fallbeispiele aus der eigenen beruflichen Praxis. Das Ziel der Praxisprojekte bestehe darin, 

dass die Studierenden das in den Modulen angeeignete Wissen auf ihre berufliche Tätigkeit über-

tragen, Ideen sowie Umsetzungsvorschläge etc. einbringen und erörtern und sich schließlich wis-

senschaftlich fundiert mit der Thematik auseinandersetzen.  

Die beruflichen Erfahrungen und Hintergründe der Studierenden sollen so in den Studienablauf 

eingebunden werden. Auf diese Weise sollen unmittelbare Synergien zwischen Studium und be-

ruflicher Tätigkeit entstehen. Mit der besonderen Einbindung der Erfahrungen aus der Berufspra-

xis begründet die Hochschule die Bezeichnung des Studiengangs als „angewandt“. 

Auf Grundlage des für den Studiengang geltenden didaktischen E-Learning-Rahmenkonzepts 

werden laut Selbstbericht von den Dozent/innen Studienhefte sowie Arbeitsmaterialien erstellt, 

die den Studierenden sowohl ausgedruckt als auch auf der Online-Lernplattform Moodle zur Ver-

fügung stehen. Das jeweilige Studienheft werde durch die Studiengangsleitung bzw. von ihr be-

nannte Personen abgenommen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Freiheit von For-

schung und Lehre sowie der Eigenverantwortung des/der jeweiligen Lehrenden erfolge eine Prü-

fung auf Form, Umfang und Aktualität des Lehrmaterials. Ca. acht Wochen vor Semesterbeginn 

werden die Lehrenden von der Studiengangskoordination gebeten, die Studienhefte auf Aktualität 

zu prüfen und den entsprechenden Moodlekurs vorzubereiten. Anhand der Literaturempfehlun-

gen in den Studienheften haben die Studierenden die Möglichkeit, sich auf eigenen Lernpfaden 
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die Studienthemen weiterführend zu erschließen. Neben der Wissenserschließung und -vertie-

fung soll die festgelegte Fernstudienphase auch der Auseinandersetzung mit empfohlener Lite-

ratur dienen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Aus Sicht der Gutachtergruppe wird ein Curriculum angeboten, das das Erreichen der formulier-

ten Qualifikationsziele gut sicherstellen kann. Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeich-

nung, Abschlussgrad und -bezeichnung sowie das Modulkonzept sind stimmig aufeinander be-

zogen. Das Curriculum wird als zielführend erachtet. Der Studiengang vermittelt der Gutachter-

gruppe einen guten Gesamteindruck. Es handelt sich um einen soliden BWL-Studiengang, der 

den besonderen Anforderungen von berufsbegleitend Studierenden gut entgegenkommt. 

Das Attribut „Angewandte“ Betriebswirtschaftslehre scheint angesichts der Tatsache, dass Ba-

chelorstudiengänge an Fachhochschulen immer einen hohen Anwendungsbezug aufweisen, et-

was redundant, wird aber von der Gutachtergruppe akzeptiert.  

Die Qualität der Modulbeschreibungen kann insgesamt noch als zufriedenstellend bezeichnet 

werden. In einigen Punkten empfiehlt die Gutachtergruppe allerdings, die Beschreibungen zu 

überarbeiten und auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen. Die Lernziele sollten durchgängig 

kompetenzorientiert formuliert werden,15 um so eine Zuordnung in unterschiedliche Taxonomie-

stufen besser sichtbar zu machen. Manche Modultitel sollten überdacht werden. So scheint das 

Modul AWB.18.031: Unternehmensplanspiel Finanzmanagement nicht ganz treffend betitelt zu 

sein, da nicht nur die Aspekte des Finanzmanagements, sondern auch weitere betriebswirtschaft-

liche Grundlageninhalte relevant und offensichtlich Bestandteil des Unternehmensplanspiels 

sind. Es gibt ein Modul AWB.18.004 Externes Rechnungswesen; später folgt ein Modul 

AWB.18.011 Bilanzierung. Dies erscheint nicht ganz konsistent, da die Bilanzierung zum exter-

nen Rechnungswesen zählt. Auch die Abgrenzung zwischen Projektmanagement, Management 

und strategischer Unternehmensführung könnte etwas geschärft werden. Wünschenswert wäre 

zudem die durchgängige Angabe von Literatur. Bei denjenigen Modulen, bei denen Literatur be-

nannt wird, erscheint diese zum Teil veraltet16 und sollte aktualisiert werden. Im Modul 

AWB.18.004 Externes Rechnungswesen wird unter „Voraussetzung für die Teilnahme“ keine 

zwingende Voraussetzung genannt. Es wird nur der Hinweis gegeben, dass „hinreichende schul-

mathematische Kenntnisse“ empfehlenswert seien. Die Gutachtergruppe befürwortet es, nur we-

nige „harte“ Hürden zu schaffen, um so den Studienfortschritt nicht auszubremsen. Jedoch könn-

ten auch die „empfohlenen Voraussetzungen“ etwas präziser definiert werden, um den Studie-

renden eine echte Orientierung zu bieten.  

Die Gutachtergruppe hat exemplarisch Einsicht in einige Studienhefte genommen. Insgesamt 

kann die Gutachtergruppe ihre Angemessenheit bestätigen. Dennoch fällt auf, dass die Qualität 

variiert und die Studienhefte aus Sicht der Gutachtergruppe verbesserungsfähig sind. Der Um-

fang der Studienhefte variiert stark (z.B. AWB.18.024 Arbeitsrecht: 54 Seiten, AWB.18.038 Em-

pirische Wirtschafts- und Sozialforschung: 173 Seiten). Weiterführende Literatur wird zwar emp-

fohlen, die Bearbeitung ist aber nicht unbedingt erforderlich. Gleichzeitig umfassen alle Module 

                                                

15 Z.B. AWB.18.001: Grundlagen der BWL; AWB.18.005: VWL Makroökonomik; AWB.18.007: Quantitative Methoden: 
AWB.18.009: Investition und Finanzierung 
Dahingegen werden im Modul AWB.18.027: Personal I, Führung, Verhandlung und Beratung in der Rubrik „Inhalte“ 
eher die zu erwerbenden Kompetenzen aufgeführt, nicht aber die Inhalte. 
16 AWB.18.010 Marketing; AWB.18.038 Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung 
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unabhängig vom Umfang des Heftes fünf LP. Manche Studienhefte weisen kleine, aber überar-

beitungswürdige formale Schwächen auf.17 Daher empfiehlt die Gutachtergruppe, die Qualitäts-

sicherung der Studienhefte zu systematisieren.  

Im Gespräch berichteten die Programmverantwortlichen, dass der Studiengang in enger Abstim-

mung mit Unternehmen entstanden sei. Einen Beirat gebe es nicht. Die Summe der bilateralen 

Austausche ergebe laut Studiengangsleitung ein konkretes Bild. Hier möchte die Gutachter-

gruppe anregen, die Unternehmen stärker in die Weiterentwicklungen des Studienganges einzu-

beziehen. Dies sollte nach Möglichkeit über bilaterale Gespräche hinausgehen.  

Die Gutachtergruppe bedauert zwar die Streichung des Moduls Wirtschaftsenglisch, begrüßt da-

für aber umso mehr die Einführung des Moduls AWB.18.038 Empirische Wirtschafts- und Sozi-

alforschung. 

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass das Studiengangskonzept diverse, an die Studiensituation 

angepasste Lehr- und Lernformen umfasst. Insbesondere in den beiden Praxisprojekten wählen 

und bearbeiten die Studierenden Themen aus ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, so dass insbeson-

dere hier Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium eröffnet werden.  

Erfreut stellte die Gutachtergruppe das besondere Engagement und die hohe Motivation der Stu-

diengangsleitung sowie der Studiengangskoordination fest.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen18:  

• Die Modulbeschreibungen sollten überarbeiten werden.  

• Die Qualitätssicherung der Studienhefte sollte systematisiert werden. 

 

2.2.2.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Sachstand  

Die Hochschule gibt an, dass, da es sich um einen berufsbegleitenden Studiengang handelt, die 

Studierendenmobilität durch die Arbeitstätigkeit bzw. die Arbeitsverträge eingeschränkt sei. Den-

noch werde studentische Mobilität prinzipiell ermöglicht. Die Anerkennung von an anderen Hoch-

schulen erbrachten Leistungen werde unter § 10 der Rahmenprüfungsordnung geregelt. Zudem 

bietet das International Office der Hochschule Beratung und Unterstützung an.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe erkennt an, dass die studentische Mobilität in einem berufsbegleitenden 

Studiengang eher gering ist. Sie stellt dennoch fest, dass von Seiten der Hochschule Mobilität 

durchaus ermöglicht wird. Die Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen er-

brachten Leistungen gemäß Lissabon-Konvention sowie auch zur Anrechnung von außerhalb der 

                                                

17 Z.B. AWB.18.001 Grundlagen der BWL: Das Studienheft enthält Gliederungsfehler. AWB.18.020 Kommunikations- 
und Managementkompetenzen: Bei einigen Abbildungen fehlen Quellenanagaben. 
18 Mit Schreiben vom 15.11.2021 teilt die Hochschule Neubrandenburg mit, dass die Empfehlungen geprüft und um-
gesetzt werden sollen. Dies wird von der Gutachtergruppe begrüßt. 
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Hochschule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten werden vorgabenkonform und korrekt an-

gewendet. Wie im Kapitel 1.7 dargelegt, empfiehlt die Gutachtergruppe lediglich, die diesbezüg-

lichen Formulierungen der Rahmenprüfungsordnung, der Fachprüfungsordnung und der Einstu-

fungsprüfungsordnung auf irreführende Begrifflichkeiten und Beschreibungen hin zu überprüfen 

und zu korrigieren. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.2.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

Sachstand  

Die Hochschule gibt an, dass die Lehre im gebührenfinanzierten Studiengang in der Regel im 

Nebenamt durchgeführt wird. Sie werde von Hochschulprofessor/innen der Hochschule Neubran-

denburg, wissenschaftlichen Mitarbeitenden dieser und anderer Hochschulen sowie von lehrer-

fahrenen externen Praktiker/innen aus der regionalen und überregionalen Wirtschaft und Unter-

nehmerlandschaft gestaltet. 

Für jedes Modul sei ein/e Modulverantwortliche/r aus der Professorenschaft der Hochschule Neu-

brandenburg benannt. Die Verantwortung und fachliche Vertretung des Gesamtstudiengangs 

werde von der Studiengangsleitung übernommen. Für die größtenteils im Nebenamt durchge-

führte Lehre seien zurzeit 20 Lehrende beauftragt. Für die Praxismodule und die Bachelorarbeit 

stehe das gesamte Kollegium der Hochschule Neubrandenburg zur Verfügung. 45 % der Lehre 

werden laut Selbstbericht von hauptamtlich Dozierenden der Hochschule Neubrandenburg durch-

geführt. 

Besteht für ein Modul Personalbedarf, finden laut Selbstbericht zunächst Gespräche mit der Stu-

diengangsleitung, dem/der Modulverantwortlichen und der Studiengangskoordination statt. Kann 

der Bedarf hochschulintern nicht abgedeckt werden, sei durch langjährig bestehende Netzwerke 

des/der Modulverantwortlichen die Gewinnung externer Lehrbeauftragter, sowohl aus der freien 

Wirtschaft als auch von Lehrenden anderer Hochschulen, leicht möglich. 

Um die Dozierenden über Ereignisse im Studiengang zu informieren, wurde das Kommunikati-

onsinstrument „Dozierendennewsletter“ eingeführt. 

Im Bereich der Personalentwicklung und -qualifizierung entwickelt die Hochschule laut Selbstbe-

richt eigene Maßnahmen und nutzt externe Angebote. Ergänzt werden die hochschuleigenen 

Personalentwicklungsaktivitäten durch die hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebote der 

Universität Rostock, die auch der Hochschule Neubrandenburg offenstehen. Die Hochschule 

biete ihren Lehrenden regelmäßig ein Angebot bedarfsgerechter hochschuldidaktischer Qualifi-

zierungen an. Zur Verfügung stehen über das „Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung“ Vor-

träge, Einzelworkshops oder Weiterbildungsformate für den kollegialen und fachbereichsüber-

greifenden Austausch zu lehrrelevanten Themen.19 Diese Angebote richten sich vorrangig an 

Hochschulangehörige mit Lehraufgaben, können von anderen interessierten Beschäftigten aber 

ebenso kostenfrei genutzt werden.  

                                                

19 Weiterbildungsangebote: https://www.hs-nb.de/studium-weiterbildung/weiterbildung/hochschulangehoerige/ 



Akkreditierungsbericht: Programmakkreditierung  
Hochschule Neubrandenburg: Angewandte Betriebswirtschaftslehre (B.A.)  
1545-2, ZEvA  

Seite 17 | 42 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe stellt eine angemessene und gute personelle Ausstattung für den Studien-

gang fest. Dies sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Obwohl die Lehre größ-

tenteils im Nebenamt erbracht wird, kann die Gutachtergruppe eine angemessene Kontinuität 

und Konsistenz der Lehre bestätigen.  

Die Gutachtergruppe weist darauf hin, dass die Hochschule bei der Vergabe von Lehraufträgen 

darauf achten sollte, dass die Prüfenden die Anforderungen des § 9 der Rahmenprüfungsord-

nung20 erfüllen.  

Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. Begrüßt 

wird insbesondere das Weiterbildungsprogramm im Bereich der Hochschuldidaktik. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.2.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Sachstand  

Die Finanzierung der Lehre und der Studiengangsbetreuung im Studiengang Angewandte Be-

triebswirtschaftslehre erfolgt aus den studentischen Gebühren. Diese Gebühren werden laut 

Selbstbericht kostendeckend je Studiengang ermittelt und erhoben. Sie betragen zurzeit 64,13 € 

pro ECTS-Punkt, also gut 11.500 € für das gesamte Studium. Die Hochschule hat im Anlagen-

band einen Finanzplan vorgelegt. 

Die Studiengangskoordination wird durch eine nicht wissenschaftliche Mitarbeit im Umfang von 

20 Stunden/Woche geleistet, unterstützt durch eine studentische Hilfskraft (60 Stunden/Semes-

ter). Ihnen obliegen laut Selbstbericht Organisation, Beratung und Betreuung aller das Studium 

betreffenden Personen und Angelegenheiten. Hierzu zählen insbesondere die Lehrplanung, die 

Raumplanung, die Prüfungsadministration, die Betreuung der Dozierenden und Studierenden so-

wie die Koordination der Lernorganisation über die onlinegestützte Lernumgebung (Moodle).  

Die onlinegestützte Lernumgebung dient der Bereitstellung von Studienmaterialien, dem Aus-

tausch zwischen Studierenden und Dozierenden mittels Chats und Foren sowie der Lehrevalua-

tion. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, online Prüfungsleistungen (z.B. Hausarbeiten) durch-

zuführen oder einzureichen. Diese Möglichkeiten unterstützen das E-Learning und das Studieren 

auch außerhalb der Hochschule. 

Für das Lernen und Studieren vor Ort haben die Studierenden laut Selbstbericht Zugriff auf alle 

an der Hochschule Neubrandenburg allgemein verfügbaren Räumlichkeiten sowie auf die vorge-

haltene technische Ausstattung der Hochschule (z.B. auch Equipment für Videokonferenzen und 

Kameras).  

                                                

20 „(…) Andere Personen (…) können als Prüferin oder Prüfer bestellt werden, wenn ihr akademischer Abschluss dem 
angestrebten Abschluss der Kandidatin beziehungsweise des Kandidaten mindestens gleichwertig ist. (…)“  
In einem Fall gab es Unklarheiten, die jedoch unmittelbar im Gespräch behoben werden konnten.  
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In dem Hauptgebäude der Hochschule sind auf den Fluren Arbeitsplätze eingerichtet, die Partner- 

und Gruppenarbeiten, Diskussionen und einen konstruktiven Austausch in Kleingruppen ermög-

lichen sollen.  

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie stellt laut Selbstbericht weitere IT-Dienste 

zur Verfügung, die das Lernen und Studieren unterstützen. Neben der onlinegestützten Lernum-

gebung (Moodle) steht das Portal SB-Online zur Verfügung. Hier erhalten die Studierenden u.a. 

die Möglichkeit, sich online für Prüfungen an- und abzumelden sowie Notenübersichten und Stu-

dienbescheinigungen herunterzuladen. Zum IT-Dienst gehört das Hochschulportal. Hier stehen 

alle wichtigen Dokumente und Ankündigungen zum Download für alle Hochschulangehörigen be-

reit. Zudem stellt die Hochschule eine Test-Instanz des Owncloud-Systems zur Verfügung. Das 

Cloud-System bietet die Möglichkeit des webbasierten Austauschs von Daten und einen Zugriff 

auf interne Ressourcen der Hochschule. Ein weiterer IT-Dienst ist die Bereitstellung von Video-

konferenzsystemen. Auf Grundlage der Erfahrungen seit dem Sommersemester 2020 soll das 

Videokonferenzsystem Cisco WebEx auch künftig zur Unterstützung der Lehre im Studiengang 

Angewandte Betriebswirtschaftslehre genutzt werden.  

Den Studierenden steht die Hochschulbibliothek mit ihrem Gesamtbestand zur Nutzung montags 

bis freitags von 9:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr offen. Laut Selbstbe-

richt unterstützt die Hochschulbibliothek das Studium mit einem umfassenden Angebot der Fern-

leihe sowie mit einer zunehmend großen Anzahl an digitalen Dokumenten und Büchern, die das 

Fern- und Selbststudium von zu Hause aus unterstützen sollen. Die Hochschulbibliothek arbeitet 

im Bibliotheksverbund GBV mit. Die Fernleih-Bestellungen aus anderen Bibliotheken gehen aus 

dem angeschlossenen Verbundkatalog/GVK-Plus hervor und können durch die Studierenden on-

line kostenfrei aufgegeben werden. Im Zuge der urheberrechtlichen Anpassungen werde ein Di-

rektversand an die Nutzer/innen vorbereitet. Über eine campusweite Lizenzierung steht den Stu-

dierenden das Literaturverwaltungsprogramm EndNote zur Verfügung. Hier bietet die Hochschul-

bibliothek auch digitale Einweisungen an. 

Die Hochschule gibt an, dass insbesondere für berufsbegleitend Studierende der Außenzugang 

von dem Heimarbeitsplatz (VPN) selbständig installierbar ist und die Nutzung aller digitalen Me-

dien von außerhalb ermöglicht.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass der Studiengang über eine sehr gute sächliche und räumli-

che Ausstattung verfügt. Davon konnte sie sich insbesondere im Rahmen der Besichtigung an 

der Hochschule Neubrandenburg überzeugen. Die besichtigten Räumlichkeiten verfügen über 

eine moderne und angemessene Ausstattung. Alle Gebäude und Räumlichkeiten sind größten-

teils barrierefrei.  

In allen Gesprächen, insbesondere im Gespräch mit den Studierenden, wurde die Wichtigkeit der 

Studiengangskoordination als zentraler Dreh- und Angelpunkt in einem berufsbegleitenden Stu-

diengang deutlich. Angesichts der vielfältigen Koordinationsaufgaben erscheint der Gutachter-

gruppe eine 50 %-Stelle eher gering bemessen zu sein. Zudem sieht die Gutachtergruppe in der 

Befristung der Stelle die Gefahr, dass Wissen und Kompetenz der Stelleninhaberin möglicher-

weise durch berufliche Veränderungen verloren gehen könnten. Daher empfiehlt die Gutachter-

gruppe, die Stelle der Studiengangskoordination zu verstetigen. Falls die Studierendenzahlen 

steigen, sollte auch über eine Aufstockung der Stelle nachgedacht werden.  

https://lms.hs-nb.de/moodle/login/index.php
https://sb-online.hs-nb.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://portal.hs-nb.de/portal_app/
https://www.oc.hs-nb.de/index.php/login
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung:  

• Die Stelle der Studiengangskoordination sollte verstetigt werden. 

 

2.2.2.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Sachstand  

Grundsätzlich werden laut Selbstbericht alle Prüfungsleistungen benotet. Eine Ausnahme bildet 

hier das Modul AWB.18.036 Bachelor-Seminar, welches mit bestanden/nicht bestanden bewertet 

wird. Die Prüfungsergebnisse von drei Modulen21 fließen gemäß den Forderungen aus § 26 Abs. 

5 und 6 der Rahmenprüfungsordnung nicht in die Endnote ein. Das Studium schließt mit einer 

Bachelor-Arbeit im Umfang von ca. 50 Seiten (Orientierungswert) ab.  

Die Hochschule gibt an, dass das Prüfungssystem darauf abziele, die Entwicklung der Wissens- 

und Kompetenzbereiche, wie sie in der Studiengangkonzeption und den Modulen angestrebt wer-

den, zu überprüfen. Jedes Modul schließt mit einer einzigen Prüfungsleistung ab. Eine Ausnahme 

stellt das Modul AWB.21.032 Risikomanagement22 dar.  

Die angebotenen Prüfungsformen lauten wie folgt: schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung, Haus-

arbeit, Referat. Es werde angestrebt, neben der Wissensüberprüfung die Anwendungsorientie-

rung der Aufgaben zu gewährleisten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe bestätigt, dass die Prüfungen und Prüfungsarten eine aussagekräftige 

Überprüfung der erreichten Lernergebnisse ermöglichen. Sie sind modulbezogen und prinzipiell 

kompetenzorientiert. Die Varianz der Prüfungsformen erscheint auf den ersten Blick gegeben, 

könnte aber doch eingeschränkt sein. Für etwa die Hälfte der Module werden zwei oder drei 

Prüfungsform-Alternativen angegeben.23 Die von den Lehrenden gewählte Prüfungsform wird zu 

Beginn der Veranstaltung verbindlich bekannt gegeben.24  

Die in großen Teilen mangelnde Festlegung der Prüfungsformen erschwerte der Gutachter-

gruppe die Bewertung eines zielführenden Prüfungssystems. Es werden im Prüfungsplan zwar 

vielfältige Prüfungsformen angegeben, durch die Offenheit ist jedoch eine tatsächliche Varianz 

der Prüfungsformen nicht sichergestellt, denn es wäre durchaus denkbar, dass die prüfungsbe-

rechtigt Lehrenden immer die gleiche Prüfungsform wählen. Durch die Gespräche vor Ort wurde 

deutlich, dass durchaus eine Prüfungsvarianz gegeben ist.  

                                                

21 Fachprüfungsordnung, Anlage 1: AWB.18.020 Kommunikations- und Managementkompetenzen, AWB.18.022 
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik sowie AWB.18.038 Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung 
22 Fachprüfungsordnung, Anlage 1: „M 30 / AR 15 und AHA 5 / AHA 15“, d.h. mündliche Prüfung oder Referat sowie 
zusätzlich eine Hausarbeit. 
23 Anlage 1 zur Zweiten Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Fachprüfungsordnung für den berufsbegleitenden 
Bachelor-Fernstudiengang „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ – Studien- und Prüfungsplan (Regelprüfungster-
mine) 
24 Rahmenprüfungsordnung § 12 (2) sowie Modulbeschreibungen 

file:///D:/MTs_Verfahren/1545-2,%20HS%20Neubrandenburg/1545-2,%20Gutachter/1545-2,%20Akkr-Bericht/Band%202/1.1%20Rahmen-Prüfungsordnung%20vom%2016.08.2017.pdf
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Die Gutachtergruppe akzeptiert das vorgelegte Prüfungssystem. Dennoch empfiehlt sie, da wo 

möglich die anzuwendenden Prüfungsformen bereits im Vorfeld konkret festzulegen, um für die 

Studierenden eine größere Verlässlichkeit zu schaffen. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk 

auf die Varianz und Kompetenzorientierung der Prüfungsformen gerichtet werden. Aus Sicht der 

Gutachtergruppe sollte es eher eine Ausnahme darstellen, dass Prüfungsform-Alternativen auf-

geführt werden.  

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die ersten Semester eher klausurlastig sind. In den höheren 

Semestern kommen vermehrt auch andere Prüfungsformen zum Einsatz. Sie bedauert, dass die 

Prüfungsform „Referat“ eine untergeordnete Rolle spielt. Sie wird nur einmal als Alternative an-

gegeben. Da die Fähigkeit zur mündlichen Präsentation für die beruflichen Kontexte der Studie-

renden als essentiell angesehen wird, empfiehlt die Gutachtergruppe zu erwägen, im Rahmen 

der zeitlichen Möglichkeiten häufiger das Referat als Prüfungsleistung einzusetzen.  

Da nur ein Modul von der Vorgabe abweicht, nur eine Prüfungsleistung zu fordern, und da die 

Prüfungsbelastung nicht als zu hoch angesehen wird, akzeptiert die Gutachtergruppe, dass das 

Modul Risikomanagement zwei Prüfungsleistungen vorsieht. 

Die Gutachtergruppe begrüßt die Aussage der befragten Studierenden, dass in Hausarbeiten 

meist Fragestellungen aus der eigenen Berufspraxis aufgegriffen werden. Dies könnte noch wei-

ter forciert werden. 

Die Gutachtergruppe erachtet es als nicht ganz nachvollziehbar, warum die benoteten Prüfungs-

leistungen von drei Modulen nicht mit in die Endnote fließen. Die Hochschule argumentiert, dass 

diese Regelung aus einer Vorgabe des Landeshochschulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern re-

sultiere. Die Gutachtergruppe akzeptiert daher diese Regelung. Sie regt aber an, die Endnoten-

relevanz dieser Module noch einmal zu überdenken, falls es im Landeshochschulgesetz zu Än-

derungen kommen sollte.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen25:  

• Die Varianz der Prüfungsformen sollte sichergestellt werden. Da wo möglich, sollte auf 

die Angabe von Prüfungsform-Alternativen verzichtet und die Prüfungsform konkret fest-

gelegt werden.  

• Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten sollte häufiger das Referat als Prüfungsleistung 

eingesetzt werden. 

 

                                                

25 Mit Schreiben vom 15.11.2021 teilt die Hochschule Neubrandenburg mit, dass die Empfehlungen geprüft werden. 
Dies wird von der Gutachtergruppe begrüßt. 
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2.2.2.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Sachstand  

Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang weist eine verlängerte Regelstudienzeit auf (acht 

Semester bei 180 LP). So werde die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und ggf. Familie ermög-

licht. 

Um den Bedürfnissen der Studierenden entgegenzukommen, werde die Planbarkeit laut Selbst-

bericht durch die frühzeitige Organisation eines jeden Semesters erreicht. Die Studierenden er-

halten ungefähr ein dreiviertel Jahr vor Beginn des jeweiligen Semesters die entsprechenden 

Vorlesungspläne mit integrierten Prüfungsterminen.  

Die distanzübergreifende Vermittlung von Lehrinhalten werde durch den Einsatz der Online-Lern-

plattform Moodle ermöglicht. Die Studienhefte stehen den Studierenden spätestens vier Wochen 

vor Modulstart auf der Lernplattform zur Verfügung. Im Sinne eines flexiblen sowie onlinegestütz-

ten Selbststudiums sind Übungsaufgaben, die während der Fernstudienphase zu bearbeiten sind, 

in die Studienhefte integriert. 

Während der Fernstudienphase stehen die Lehrbeauftragten den Studierenden per E-Mail und 

Telefon sowie über die in Moodle integrierten Kommunikationsinstrumente zur Verfügung. Zur 

Unterstützung des Selbststudiums werden je Modul drei Vor-Ort-Präsenzveranstaltungen ange-

boten.  

Organisatorisch wird das Semester in zwei Blöcke geteilt. In der ersten Hälfte des Semesters 

werden zwei der vier Fach-Module gelehrt, nach Berücksichtigung einer kurzen Lern-/ Fernstudi-

enphase werden anschließend die Prüfungsleistungen abgenommen. Analog werden in der zwei-

ten Hälfte des Semesters die verbleibenden zwei Module gelehrt und geprüft. Die letzten zwei 

Prüfungstermine fallen vorwiegend in den regulären Prüfungszeitraum der Hochschule Neubran-

denburg. Auf diese Weise wird die Prüfungsbelastung entzerrt. Die Wiederholungsprüfungen fin-

den im Folgesemester statt oder können in Einzelfällen auch im laufenden Semester angeboten 

werden. Auch bei einem zweijährigen Immatrikulationsrhythmus werden Wiederholungsprüfun-

gen im Folgesemester durchgeführt. Präsenzveranstaltungen hingehen werden aufgrund des Im-

matrikulationsrhythmus alle zwei Jahre angeboten. Die Prüfungsanzahl je Semester und die Prü-

fungsarten sollen laut Selbstbericht die Prüfungsdichte, die Prüfungsorganisation sowie die Be-

lastung der Studierenden in einem adäquaten, studierbaren Rahmen halten.  

Die Hochschule gibt an, dass im Rahmen der Auflagenerfüllung zur Erstakkreditierung des Stu-

diengangs nun die studentische Arbeitsbelastung durch die Integration einer entsprechenden Ab-

frage in den Evaluationsfragebogen für Lehrveranstaltungen erhoben wird. Die Erfassung der 

Ergebnisse und deren Auswertung erfolgt laut Selbstbericht semesterweise an zentraler Stelle. 

Laut Selbstbericht stehe die geplante studentische Arbeitsbelastung im Einklang mit der Studier-

barkeit des Bachelorprogramms.  

Die Hochschule berichtet, dass die Absolventenbefragung ergeben habe, dass 96 % der befrag-

ten Alumni angaben, dass sie den Studiengang erneut wählen bzw. ihn weiterempfehlen würden. 

Die Alumni beschrieben laut Selbstbericht, dass sie besonders die (zeitliche) Organisation des 

Studiums schätzten, um Beruf, Familie und Studium in Einklang zu bringen.  

Eine Umfrage der Studierenden der vierten Kohorte über deren Arbeitszeitmodell habe ergeben, 

dass vier von 14 Studierenden 32h oder 30h wöchentlich arbeiten. Die Mehrheit der Studierenden 

sei demnach vollzeitbeschäftigt und auch unter diesen Bedingungen dem Studienmodell zeitlich 
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gewachsen. Zusätzlich befinde sich die Studiengangskoordination in stetigem Austausch mit den 

Studierenden, die bis dato keine erhöhte Arbeitsbelastung deutlich machten. Sollte dies durch die 

Lehrveranstaltungsevaluation oder durch Gespräche zum Vorschein kommen, würde ein Aus-

tausch mit den verantwortlichen Dozierenden des Moduls stattfinden, um Anpassungen zu erör-

tern, so die Hochschule. 

Der Studieneinführungstag soll den Studierenden dazu dienen, sich an der Hochschule zu orien-

tieren. Sie erhalten an diesem Tag eine Einführung in die IT-Dienste der Hochschule, eine Füh-

rung auf dem Campus und eine Vorstellung der Hochschulbibliothek.  

Die fachliche sowie überfachliche Beratung der Studierenden erfolge parallel zu den Lehrveran-

staltungen bzw. Praxisprojekten durch die Lehrenden im Studiengang sowie durch die Studien-

gangsleitung.  

Die Studierenden nutzen zudem den Kontakt zur Studiengangsleitung, um ihre Anliegen zu be-

sprechen. Jeden Dienstag biete die Studiengangskoordination eine Onlinesprechstunde an. Die 

Studiengangskoordination stehe den Studierenden in allen Belangen der Organisation des Stu-

diums beratend zur Seite. Sie halte regelmäßig Rücksprache mit den Studierenden, Lehrenden 

sowie der Leitung. An den Präsenztagen stehe die Studiengangskoordination den Studierenden 

vor Ort zur Verfügung.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studierbarkeit ist aus Sicht der Gutachtergruppe gewährleistet. Die Hochschule achtet auf 

Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Dass nur alle zwei Jahre in 

den Studiengang immatrikuliert wird, stellte für die befragten Studierenden kein Problem dar, ins-

besondere da Wiederholungsprüfungen stets im Folgesemester angeboten werden. Es wurde 

glaubhaft vermittelt, dass notfalls flexible Lösungen gefunden werden.  

Das Modul AWB.18.036 Bachelor-Seminar unterschreitet mit drei LP die Mindestmodulgröße. Es 

schließt mit einer unbenoteten Prüfungsleistung ab. Das Modul AWB.21.032 Risikomanagement 

schließt mit zwei Prüfungsleistungen ab (siehe auch 2.2.2.5). Da die Prüfungsbelastung insge-

samt im Studiengang nicht zu hoch erscheint, akzeptiert die Gutachtergruppe diese beiden Aus-

nahmen.  

Alle Module sind innerhalb eines Semesters zu absolvieren. Lediglich die beiden Praxisprojekte 

erstrecken sich jeweils über zwei Semester.  

Die Gutachtergruppe begrüßt die Studienorganisation in Form des Blockmodells. Jedes Semes-

ter ist in zwei Blöcke geteilt, in denen jeweils zwei Module absolviert werden. In jedem Block gibt 

es zudem drei Präsenztermine (jeweils Freitag und Samstag) sowie einen Prüfungstermin. Die 

befragten Studierenden schätzen die Präsenzveranstaltungen zur Unterstützung der Fernlehre 

sehr. Zur Unterstützung ihres berufsbegleitenden Studiums wünschten sich die befragten Studie-

renden eine digitale Aufzeichnung der Präsenzveranstaltungen/-vorlesung, um so bei eventueller 

Verhinderung Inhalte nacharbeiten zu können. Dieser Wunsch wird von der Gutachtergruppe un-

terstützt, nicht zuletzt um dem Anspruch als „Fernstudiengang“ gerecht zu werden. Eine digitale 

Aufzeichnung sollte die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sondern nur sinnvoll ergänzen.  

Die Gespräche mit den Studierenden sowie die Dokumentation von Evaluationen zeigten, dass 

die Gesamt-Arbeitsbelastung (Studium und Beruf) von den Studierenden, die zum großen Teil in 

Vollzeit arbeiten, als herausfordernd und hoch, aber dennoch schaffbar empfunden wird. Die 

Hochschule hat Ergebnisse der Erhebung der studienbezogenen Arbeitsbelastung vorgelegt. 
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Diese Erhebungen erwecken den Eindruck, dass nicht die vollen 150 pro Modul veranschlagten 

Arbeitsstunden aufgewendet werden. Allerdings weisen die Hochschulvertreter/innen auf Un-

schärfen in der Erhebung hin. Möglicherweise war z.B. nicht allen an der Evaluation beteiligten 

Studierenden klar, welche Tätigkeiten zur Selbststudienzeit gerechnet werden. Die Gutachter-

gruppe empfiehlt hier, die Instrumente zur Erhebung der studentischen Arbeitsbelastung zu ver-

feinern, um zu validen Ergebnissen zu kommen. Bei der Betrachtung der studentischen Arbeits-

belastung sollte auch die Gesamt-Arbeitsbelastung in den Blick genommen werden (Studium und 

Arbeitstätigkeit). Dies ist in einem berufsbegleitenden Studiengang von besonderer Wichtigkeit. 

Die vergebenen Leistungspunkte sollen ein realistisches Bild der Arbeitsbelastung geben. Falls 

sich herausstellt, dass pro Leistungspunkt im Mittel eine etwas geringere Zahl an Arbeitsstunden 

aufgewendet wird, sollte die Hochschule erwägen, nicht mit 30 Stunden pro LP zu rechnen, son-

dern z.B. mit 25. 

Die befragten Studierenden zeigten sich sehr zufrieden mit ihrem Studium und mit der Betreuung. 

In allen Gesprächen, insbesondere im Gespräch mit den Studierenden, wurde das besondere 

Engagement der Studiengangskoordinatorin deutlich. Die Studierenden lobten den ausgeprägten 

Servicecharakter der Studiengangsorganisation. Auch die Gutachtergruppe nimmt die hervorra-

gende Betreuung der Studierenden, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit nur über ein eingeschränk-

tes Zeitbudget verfügen, besonders positiv zur Kenntnis.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen26:  

• Zur Unterstützung des Studiums sollten die Präsenzvorlesungen digital aufgezeichnet und 

den Studierenden zur Verfügung gestellt werden.  

• Die Instrumente zur Erhebung der studentischen Arbeitsbelastung sollten verfeinert wer-

den. Ggf. sollten Arbeitsaufwand und vergebene Leistungspunkte einander angepasst 

werden.  

 

2.2.2.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO)  

Sachstand  

Es handelt sich um einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang, der als Fernstudiengang an-

geboten wird.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachtergruppe bestätigt, dass der Studiengang die Anforderungen an einen berufsbeglei-

tenden Studiengang erfüllt. Die Regelstudienzeit wurde verlängert: acht Semester bei 180 LP. 

Zudem kommt die Studienorganisation den besonderen Bedürfnissen von berufsbegleitend Stu-

dierenden entgegen. So fallen z.B. Präsenzveranstaltungen immer auf ein Wochenende (Freitag 

                                                

26 Mit Schreiben vom 15.11.2021 teilt die Hochschule Neubrandenburg mit, dass die Empfehlungen geprüft und wenn 
möglich umgesetzt werden sollen. Dies wird von der Gutachtergruppe begrüßt. 
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und Samstag). Die Fernlehranteile werden durch das Lernmanagementsystem Moodle unter-

stützt. 

Die Hochschulvertreter/innen erläuterten, dass das Einzugsgebiet auch für den vorliegenden Stu-

diengang eher regional sei. Obwohl der Studiengang als Fernstudiengang beworben wird, beto-

nen die Hochschulvertreter/innen, dass er kein reiner Fernstudiengang sei, sondern eher ein hyb-

rider Studiengang. Er beinhaltet pro Modul drei ganztägige Präsenzveranstaltungen sowie einen 

Präsenz-Prüfungstermin. Diese Präsenzveranstaltungen werden für das Studiengangskonzept 

für unverzichtbar gehalten. Auch die Gutachtergruppe stimmt zu, dass es sich hier nicht um einen 

klassischen Fernstudiengang handelt, eher um ein „präsenzgestütztes Fernstudium“.  

Die Gutachtergruppe betrachtet das Konzept des Studiengangs insgesamt als zielführend und 

solide. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.3 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

2.2.3.1 Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 

MRVO) 

Sachstand  

Laut Selbstbericht stehen die Studiengangsleitung und -koordination im engen Austausch mit der 

Dozierendenschaft, um die fachlich-inhaltliche Gestaltung und vor allem den Praxisbezug des 

Studiengangs dauerhaft zu gewährleisten. Teilnahmen der Lehrenden an Tagungen und Work-

shops oder auch Vernetzungstreffen sowie der Austausch innerhalb des Fachbereich-Kollegiums 

und des Hochschul-Kollegiums sollen zudem der Weiterentwicklung der fachlich-inhaltlichen und 

methodischen Gestaltung und Umsetzung dienen. Weiterhin erfolge durch die Forschungsaffini-

tät beteiligter Professor/innen eine fachliche Weiterentwicklung. 

Die fachlich-inhaltliche Gestaltung werde nicht nur durch (externe) Dozierende reflektiert, sondern 

auch durch interne Prozesse weiterentwickelt. Die Lehrevaluation sowie Feedbackschleifen mit 

Studierenden und Dozierenden sollen ggf. Potentiale des Studiengangs aufdecken. Innerhalb der 

Lehre werde darauf geachtet, dass aktuelle Literatur bereitgestellt werde und dass in den Aufga-

benstellungen und Präsenzphasen auf aktuelle wirtschaftliche, soziale und politische Themen 

reagiert werde. Auch die Überarbeitung der Studienhefte unterstütze die Weiterentwicklung. 

Im Rahmen des Studiengangs werden neue Lernformate erprobt und evaluiert, z.B. Online-Prü-

fungen und Online-Seminare. Durch die in diesem Jahr neu geschaffene Stabsstelle des Rektors 

„Hochschuldidaktische Mitarbeit“ werden laut Selbstbericht derzeit Schulungsangebote speziell 

für extern Dozierende berufsbegleitender Studiengänge entwickelt und angeboten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaft-

lichen Anforderungen gewährleistet. Die Lehrenden nehmen aktiv am wissenschaftlichen Diskurs 

teil. Dies zeigt sich beispielsweise an den Publikationslisten einiger Lehrender. Die Gutachter-
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gruppe bestätigt, dass die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen An-

sätze des Curriculums kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwick-

lungen angepasst werden. Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Dis-

kurses.  

Dennoch gibt die Gutachtergruppe zu bedenken, dass einige aktuelle Themen eine noch etwas 

stärkere Berücksichtigung im Studiengang finden könnten: z.B. Nachhaltigkeit27, Digitalisierung 

und Search Engine Optimization/Search Engine Advertising. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.3.2 Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO) 

Nicht einschlägig  

 

2.2.4 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Sachstand  

Die Hochschule Neubrandenburg hat sich eine Evaluationsordnung gegeben (2012, geändert 

2015). Es werden verschiedene Maßnahmen wie Lehrveranstaltungsevaluationen und Absolven-

tenbefragungen vorgesehen. U.a. ist unter § 9 der Datenschutz geregelt. § 8 besagt, dass die 

Ergebnisse von Lehrveranstaltungsbewertungen mit den beteiligten Studierenden diskutiert wer-

den.  

Laut Selbstbericht dient das Referat „Qualitätsmanagement, Controlling, Evaluation, Beteili-

gungsmanagement“ als formale, institutionalisierte Einheit zur Qualitätssicherung der hochschu-

lischen und fachbereichsspezifischen Arbeit. 

Die Ergebnisse der Evaluation der Lehrveranstaltungen einerseits und der ständige Austausch 

zu den Studierenden andererseits stellen laut Selbstbericht die wichtigsten Instrumente zur Qua-

litätsverbesserung und Weiterentwicklung des Studienganges dar. Die Auswertung der Evalua-

tionsergebnisse erfolge mit den Dozierenden und den Studiengangsverantwortlichen semester-

weise. Wenn die Evaluationsergebnisse eine Weiterentwicklung notwendig machen, erfolge dies 

unter Absprache der Beteiligten zeitnah, so dass die nächste Kohorte von den Anpassungen 

profitiere.  

Die Hochschule unterhält laut Selbstbericht ein studiengangsübergreifendes sowie ein studien-

gangsspezifisches Alumni-Netzwerk, das u.a. für Absolventenbefragungen aktiviert wird. Im März 

2021 wurde im Studiengang Angewandte Betriebswirtschaftslehre erstmalig eine Absolventen-

befragung durchgeführt. Die Hochschule freue sich über das Ergebnis, dass 96 % der befragten 

Alumni den Studiengang wiederwählen würden. Der Selbstbericht kündigt an, dass die 

                                                

27 Nur im Modul AWB.18.021 „Regionale Wertschöpfungskette“ wird das Thema Nachhaltigkeit kurz angerissen. 

https://www.hs-nb.de/hochschule/ueber-uns/alumni/
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Studiengangsleitung und Studiengangskoordination auf Grundlage der Ergebnisse Weiterent-

wicklungsmaßnahmen besprechen werden. 

Die Hochschule gibt an, dass einige Studierende den Studiengang abbrechen. Die Befragung der 

Studienabbrecher/innen habe ergeben, dass der Exmatrikulationsgrund nicht daraus resultiert, 

dass die Studierenden aufgrund von nicht bestandenen Prüfungsleistungen das Studium been-

den, sondern dass andere Gründe, z.B. Hochschulwechsel oder „sonstige Gründe“, zur Exmatri-

kulation führten. Sonstige Gründe seien nach Rücksprache mit diesen Studierenden vorwiegend 

private Ereignisse, die ein berufsbegleitendes Studium unter diesen Umständen nicht mehr mög-

lich machen. Die Studiengangskoordination berate die betreffenden Studierenden u.a. über die 

Option eines Wiedereinstiegs ins Studium zu einem späteren Zeitpunkt.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Hochschule konnte insgesamt in der Dokumentation und in den Gesprächen darlegen, dass 

der Studiengang unter Beteiligung von Studierenden und Absolvent/innen einem kontinuierlichen 

Monitoring unterliegt. Es wurde überzeugend dargelegt, dass auf dieser Grundlage Maßnahmen 

zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet werden. Diese werden fortlaufend überprüft. Die Er-

gebnisse werden für die Weiterentwicklung des Studienganges genutzt.  

Die befragten Studierenden berichteten, dass studentische Anregungen wo möglich konstruktiv 

aufgegriffen werden. 

Anregen möchte die Gutachtergruppe lediglich, dass die Mechanismen der Qualitätssicherungs-

Regelkreise beispielsweise in der Evaluationsordnung konkreter dargestellt werden könnten.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.5 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Sachstand  

Die Hochschule gibt an, dass in § 2 Abs. 5 der Grundordnung als Ziel der Einsatz für die Gleich-

stellung von Frauen und Männern formuliert werde. Die Hochschule baue bestehende Unterre-

präsentationen von Frauen ab und verbessere ihre Lern- und Arbeitssituation so, dass strukturelle 

Benachteiligungen beseitigt und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen und Männer ge-

währleistet seien. Institutionalisiert werde dies u.a. durch die Position der Gleichstellungsbeauf-

tragten.  

Die Hochschule Neubrandenburg bewarb sich 2013 erfolgreich um eine Förderung durch das 

Professorinnenprogramm II des Bundes und der Länder. Seit Dezember 2014 werde eine Regel-

professur an der Hochschule gefördert. Eine zweite wurde von März 2014 bis August 2017 ge-

fördert. 

Auf Fachbereichsebene werde durch die weiblichen Beschäftigten eine Beschäftigte gewählt, die 

die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt. Derzeit ist die Studiengangskoordinatorin 

des Studiengangs Angewandte Betriebswirtschaftslehre Mitglied im Gleichstellungsausschuss.  
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Um die gleichberechtigte Zusammenarbeit und den respektvollen und wertschätzenden Umgang 

aller Mitglieder und Angehöriger der Hochschule zu fördern, hat sich die Hochschule eine Anti-

diskriminierungsrichtlinie gegeben.  

Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang sei stets darum bemüht, Dozent/innen gleicherma-

ßen in die Lehre einzubinden. Derzeit sind laut Selbstbericht 16 männliche Dozenten und vier 

weibliche Dozentinnen in der Lehre tätig. Bei der Gruppe der Studierenden sei die Geschlechter-

verteilung ausgeglichen.  

Der Anteil der studierenden Frauen liege im berufsbegleitenden Studiengang bei 63 %. Aufgrund 

relativ ausgeglichener Anzahl von Männern und Frauen im Studium wurden laut Selbstbericht bis 

dato keine konkreten Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt. Perspektivisch sol-

len die Marketingmaßnahmen auf die geschlechtergerechte Ansprache ausgerichtet werden, so 

dass sich Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen fühlen. 

Den Studierenden stehen alle Serviceangebote der Hochschule Neubrandenburg – z.B. Eltern-

Kind-Raum, Spielekiste sowie Kinderecke in der Bibliothek – zur Verfügung und werden aktiv 

angeboten.  

Für Studierende in besonderen Lebenslagen (Leben mit Beeinträchtigungen, Schwangerschaft, 

Studieren mit Kind(ern), ausländische Studierende, Umgang mit Krisen, …) stehen laut Selbst-

bericht der Behindertenbeauftragte der Hochschule, die Mitarbeiterin für die Familiengerechte 

Hochschule, das International Office sowie die Sozialberatung und die psychologische Beratung 

des Studierendenwerks Greifswald, Standort Hochschule Neubrandenburg für Beratung und Un-

terstützung zur Verfügung.  

Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben 

im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist in 

der Rahmenprüfungsordnung unter § 12a sichergestellt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Hochschule Neubrandenburg verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur 

Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auch auf 

der Ebene des Studienganges umgesetzt werden. 

Der vorliegende Studiengang fördert aus Sicht der Gutachtergruppe aus sich heraus die Chan-

cengleichheit. Durch die verlängerte Regelstudienzeit sowie durch die besondere Studienorgani-

sation (Fernlehre, Präsenz an Wochenenden) kommt er Personengruppen entgegen, für die ein 

„normales“ Studium nur schwer realisierbar ist: z.B. Eltern, Pflegende und insbesondere berufs-

begleitend Studierende. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

2.2.6 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 MRVO)  

Nicht einschlägig  
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2.2.7 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 MRVO)  

Nicht einschlägig  

 

2.2.8 Hochschulische Kooperationen (§ 20 MRVO)  

Nicht einschlägig  

 

2.2.9 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 

MRVO) 

Nicht einschlägig  
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

keine 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Landesverordnung zur Regelung der Studienakkreditierung des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern (Studienakkreditierungslandesverordnung – StudakkLVO M-V) vom 10.03.2020 

 

3.3 Gutachtergruppe 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

Prof. Dr. Jürgen Schwill,  

Technische Hochschule Brandenburg, Fachgebiet „Internationales Management & Mar-

keting“, Studiendekan berufsbegleitender Bachelor BWL 

Prof. Dr. Gunnar Siemer 

HFH Hamburger Fern-Hochschule, Fachbereich Wirtschaft und Recht 

b) Vertreterin / Vertreter der Berufspraxis 

Gudrun Dammermann-Prieß 

Dammermann Consulting, Hille 

c) Studierende / Studierender 

Timo Riechert 

Leuphana Universität Lüneburg: berufsbegleitendes Studium BWL (B.A.) 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 28.01.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 16.08.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 24.09.2021 

Erstakkreditiert am: 21.07.2017 

Begutachtung durch Agentur: ZEvA 

Von 21.02.2017 bis 31.08.2022 

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von Datum bis Datum 

 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Funktionsträger/innen des 
Fachbereiches, Programmverantwortliche, 
Lehrende, Studierende  

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Campus, Seminarräume,  
Virtuelle Führung durch die Lernplattform 
Moodle 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 
erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 
dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-
füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-
schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-
ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-
ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-
rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 
Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-
wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-
len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 
durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 
Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o-
der Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer  

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende Regelab-

schluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hoch-

schulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu einem Masterabschluss führen, sind 

mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester bei den 

Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengängen. 2Im Bachelorstu-

dium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei konsekutiven Studien-

gängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre (zehn Semester). 4Wenn das 

Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regelstudienzeiten bei entsprechender studienorga-

nisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, 

insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Se-

mester, zu ermöglichen. 5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und 

Musikhochschulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudi-

engänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin 

oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen nicht gestuft sein und 

können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unterschieden 

werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonderes künstlerisches 

Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt wer-

den, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzu-

stellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudienzeit und zur Ab-

schlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau 

und zu denselben Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen 

wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissen-

schaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender Hochschul-

abschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der berufsqualifizierende 

Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern Landesrecht dies vorsieht. 3Wei-

terbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht un-

ter einem Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderliche beson-

dere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künstlerischen Masterstudi-

engängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden, be-

rücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt 
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nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, 

sofern landesrechtliche Regelungen dies vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend Landesrecht 

vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur ein Grad, 

der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Multiple-Degree-Ab-

schluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaf-

ten, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei ent-

sprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in künstlerisch 

angewandten Studiengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathematik, Natur-

wissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fächergruppen Ingenieur-

wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe Ingenieur-

wissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissenschaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen die Bildungs-

voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studiengang kann entspre-

chend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den Nummern 1 bis 7 

vorgesehen werden.  

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen 

sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind ausgeschlossen. 4Bei 

interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach demjeni-

gen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen 

auch Mastergrade verwendet werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theolo-

gische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des 

Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen 

verwendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Qualifikationsni-

veau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das Qualifikationsniveau 

eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen ent-

spricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma Supp-

lement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 7 Modularisierung  

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von 

Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, 

dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden 

können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul auch über mehr als zwei Semester 

erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module verpflich-

tend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit 

Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für 

eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die Studierenden zu be-

nennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusammenhang mit ande-

ren Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengängen 

geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie 

ein Modul erfolgreich absolviert werden kann (Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 8 Leistungspunktesystem  

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl von 

ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu 

legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und 

Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte ge-

währt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe 

von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des 

jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Für den 

Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifi-

zierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann bei entsprechender Qualifikation 

der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines Masterstudiengangs 

300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen 

in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von 

sechs Jahren wird das Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und für die 

Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann in begründeten 

Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für 

die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  
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(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisatorischen 

Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Ar-

beitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Besondere studienorganisatori-

sche Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und 

Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergreifende Lehr-

ämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für Lehrämter für alle oder 

einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische Lehrämter I kann ein Masterab-

schluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungs-

punkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht 

sind. 

 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorabschluss in der 

Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Ausbildungsanteile 

darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungs-

punkte nicht unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- oder Stu-

diengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter 

Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache(n) vertraglich 

geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrechnungsmo-

dellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzu-

rechnender nichthochschulischer Qualifikationen und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifi-

kationsniveau nachvollziehbar dargelegt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen ist der 

Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvollziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hochschule ge-

meinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Europäischen Hochschul-

raum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss führt und folgende weitere Merk-

male aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 Pro-

zent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  
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(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Übereinkom-

men vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-

schen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-Konvention) anerkannt. 2Das ECTS 

wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 
3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss 

nicht weniger als 60 Leistungspunkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für 

die Studierenden jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder meh-

reren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hoch-

schulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden auf Antrag der inländischen 

Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Koopera-

tionspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung un-

ter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten 

Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen den in 

Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von Hochschulbildung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige zivilgesell-

schaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Studierenden sollen 

nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwor-

tungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen 

und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), Einsatz, Anwendung 

und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation 

und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches Selbstverständnis / Professionalität und sind 

stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz 

und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. 
2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fachlich an-

dere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische 

Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender 

Masterstudiengänge berücksichtigt die beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikati-

onsziele an diese an. 5Bei der Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Quali-

fikation und Studienangebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudien-

gängen dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und entwi-

ckeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf 

die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbe-

zeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 
3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat ange-

passte Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die 

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet 

Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium.  
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Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 

4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen 

Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrper-

sonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Profil der Hochschul-

art insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professoren sowohl in grundständigen als 

auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der 

Personalauswahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung (insbeson-

dere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruktur, Lehr- 

und Lernmittel). 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lerner-

gebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei 

die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters 

oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Erhebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der Regel für 

ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang von fünf ECTS-Leis-

tungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept 

aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 
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§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewährleistet. 
2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden kon-

tinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine 

systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls internationa-

ler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, sind 

Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften 

sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen fachlichen Anforderungen als auch 

die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturellen Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 3 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens zwei Fach-

wissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der Masterphase (Aus-

nahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  

erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 14 Studienerfolg  

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen ei-

nem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Sicherung des Studien-

erfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Weiterentwicklung des 

Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen unter 

Beachtung datenschutzrechtlicher Belange informiert.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt 

werden.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 Absatz 1 

Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der 

der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht 

werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 vom 

30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert durch die Richtli-

nie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) berücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lernformen 

werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifischen Anforderungen 

mobiler Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorstehenden und 

der in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder meh-

reren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hoch-

schulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet auf Antrag der inländischen 

Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner 

in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwen-

dung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und 

Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Einrichtung 

durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 verantwortlich. 2Die 

gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organisation des Curriculums, über Zu-

lassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstellung und Bewertung von Prüfungsleistun-

gen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studierendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung 

sowie über Kriterien und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, 

gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverleihenden Hochschulen die 

Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und Umfang der Kooperation sind beschrie-

ben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen 

Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das Siegel des Akkreditie-

rungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung 

und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsysteme ist eine 

Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der kooperierenden 

Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvoraussetzungen für 

Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrahmengesetz in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des 

Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote über-

wiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvo-

raussetzungen für Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese 

entsprechend § 56 Hochschulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehr-

kräften für besondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehr-

kräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch Professo-

rinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit an einer Berufsaka-

demie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtausbil-

dung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewährleistet sind; das Vorliegen 

dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzu-

stellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu ECTS-Leis-

tungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder Prüfer an der Ausgabe 

und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach Satz 1 können ausnahmsweise 

auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich einschlägigen Hoch-

schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss sowie über eine fachwissenschaftliche und didakti-

sche Befähigung und über eine mehrjährige fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den An-

forderungen an die Lehrveranstaltung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung der Stu-

dierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen Lernorte um-

fasst.  

Zurück zum Gutachten 

 


